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TOP 4: IASB Request for Views: Agenda Consultation 2011 
 
Eingehend zu diesem Tagesordnungspunkt erläutert Herr Stewart anhand einer Präsentation 
die vom IASB erstmals initiierte und künftig all drei Jahre durchzuführende Agenda Con-
sultation. Aus der Sicht des IASB werden insbesondere Gegenstand, Anlass und das konkre-
te Vorgehen dieses Request for Views erläutert. Interessierte Kreise werden dazu aufgeru-
fen, dem IASB ihre Meinung zu den strategischen Schwerpunkten des Boards und deren 
jeweilige Gewichtung für die nächsten drei Jahre aufzuzeigen. Darüber hinaus ist der IASB 
für diesen Zeitraum an den dringendsten im Rahmen des Standardsetting zu adressierenden 
Themen interessiert. 
Anschließend trägt Frau Knorr in ihrer Funktion als Mitglied der TEG (Technical Expert 
Group) und des PRC (Planning and Ressource Committee) der EFRAG in Bezug auf die 
Agenda Consultation vorläufige Ergebnisse und Standpunkte des EFRAG PRC vor (siehe die 
entsprechende Präsentationsunterlage). Auf dieser Basis richtet EFRAG PRC entsprechende 
Fragen an die interessierten Kreise und bittet um rege Teilnahme an der Diskussion. Hin-
sichtlich dieser Bitte wird Frau Knorr von Herrn van Damme unterstützt, der die Diskussions-
teilnehmer ermuntert, ihre Ansichten einzubringen. 
Eine intensive Diskussion entwickelt sich zu der These des EFRAG PRC, dass künftig die 
Convergence (der IFRS mit anderen Rechnungslegungsnormen) zu Gunsten der Adoption 
(der IFRS durch die jeweiligen Jurisdiktionen) aufzugeben ist. Herr Barckow gibt zu beden-
ken, dass diese These eine Übersimplifizierung darstellt und die notwendige Differenzierung 
des Themas vermissen lässt. So sei in diesem Zusammenhang auch die Forderung der G20 
zu beachten, der zufolge FASB und IASB angehalten sind, die Konvergenz der globalen 
Rechnungslegungsstandards abzuschließen. Auch Frau König gibt zu bedenken, dass auf-
grund der weltweiten Verbreitung der IFRS eine Konvergenz fallweise mit nationalen oder 
regionalen Regelungen durchaus sinnvoll sein kann. Allerdings stimmen alle Teilnehmer da-
rin überein, dass Konvergenzbemühungen nicht der wesentliche Treiber für die IASB-Agenda 
und die Gestaltung der IFRS sein dürfen. 
Zu den Überlegungen der EFRAG PRC zur weiteren Arbeit am Rahmenkonzept wird zum 
einen darauf hingewiesen, dass diese Arbeiten wohl weder kurz- noch mittelfristig abge-
schlossen werden können. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung des EFRAG PRC 
schwierig, wonach der IASB zunächst die Überarbeitung des Rahmenkonzepts abschließen 
solle, bevor neue Standards in Angriff genommen werden. Darüber hinaus ist auch zu beach-
ten, dass die Rechnungslegungsgrundsätze flexibel fortentwickelt werden sollten. Insofern ist 
zwar einerseits ein strong and convincing Rahmenkonzept zu befürworten, gleichwohl sollte 
es andererseits nicht „starr und unveränderlich“ sein. Herr Pape plädiert im Rahmen der Dis-
kussion ebenfalls für ein starkes und robustes Rahmenkonzept, das für das Standardsetting 

160. DSR-Sitzung am 27.10.2011 
 
160_04e_111007_OED_Auszug_Protokollentwurf_nichtoeff 



IASB ED Improvements to IFRSs/ IASB ED Investment Entities/  
IASB ED/ amend IFRS 9/ RfV Agenda Consultation 2011 

Protokoll 07.10.2011 
– 2 – 

 

 

verbindlichen Charakter haben sollte (da ansonsten auch weiterhin Standardentwürfe schei-
tern würden und IFRICs zurückgezogen werden müssten). In diesem Zusammenhang soll es 
aber auch denkbar und möglich sein, bei der Entwicklung eines einzelnen Standards ggf. 
auch simultan Änderungen bzw. Anpassungen am Rahmenkonzept vorzunehmen, um eine 
entsprechende Flexibilität und Fortentwicklung der Rechnungslegung zu ermöglichen.  
In Zusammenhang mit der Frage, auf welche Art von Tätigkeit der IASB seinen Schwerpunkt 
legen soll (hier insbesondere development vs. maintenance) bittet Herr Stewart um entspre-
chende Hinweise in den Stellungnahmen. Erläutert wird dies am Beispiel der bestehenden 
Standards zu anteilsbasierten Vergütungen und Ertragsteuern. Einerseits ist eine Fortent-
wicklung durch die fundamentale Neuentwicklung von Konzepten und Rechnungslegungsre-
geln denkbar (development), andererseits könnte es auch als ausreichend angesehen wer-
den, wenn die bestehenden Standards erweitert und verbessert werden (maintenance).  
Vor der Sitzung war den Teilnehmern der öffentlichen Diskussion ein EFRAG-Fragebogen 
vorgelegt worden, in dem aus einer frei erweiterbaren Liste mit insgesamt 24 möglichen künf-
tigen Themen, mit denen sich der IASB befassen könnte, die fünf präferierten und die fünf 
am meisten abgelehnten Themen zu markieren waren. Eine Auswertung der zurückgereich-
ten Fragebögen ergab folgendes Ergebnis: 
Die fünf präferierten Themen (absteigende Reihenfolge). 

1. Other comprehensive income; 
2. Conceptual Framework; 
3. Presentation and disclosure standard; 
4. Financial instruments with characteristics of equity; and 
5. Business combinations between entities under common control. 

Bei den fünf am meisten abgelehnten Themen (ebenfalls absteigende Reihenfolge) handelt 
es sich um: 

1. Agriculture, particularly bearer biological assets; 
2. Inflation accounting; 
3. Earnings per share; 
4. Government grants; and 
5. Islamic (Shariah-compliant) transactions and instruments.  

Abschließend stellt Frau Knorr in ihrer Funktion als Präsidentin des DSR die vorläufige Mei-
nung des DSR zu den aufgeworfenen Fragen im Rahmen der Agenda Consultation dar (sie-
he hierzu die entsprechende Präsentationsunterlage). 
In diesem Zusammenhang wird von einer Diskussionsteilnehmerin gefordert, dass der IASB 
in den Standardsetzungsprozess stärker die Feststellungen der Enforcer berücksichtigen 
sollte. Die Enforcer weisen regelmäßig darauf hin, dass die Standards zu komplex und zu 
kompliziert sind. Als Beispiel wurde die im Rahmen von IFRS 3 geforderte Kaufpreisallokati-
on genannt, die viele – auch große – Unternehmen ohne externe Dienstleister nicht bewälti-
gen können. Diese Einschätzung wurde von einem weiteren Diskussionsteilnehmer ergänzt, 
der vor allem die umfangreichen Implementierungsaufwendungen und die hohe Änderungs-
frequenz bemängelt (z.B. der sog. „3 bucket“ Ansatz im Rahmen der Impairmentregelungen 
zu bestimmten Finanzinstrumenten und Leasing). Diese Entwicklung führt u.a. dazu, dass die 
allgemeine Akzeptanz der IFRS aufgrund der Komplexität und der damit verbundenen Kos-
ten sinkt. Vor diesem Hintergrund wird eine Period of Calm nachhaltig gefordert. 
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Frau König weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der IASB regelmäßig Input von 
der DPR, den EECS (European Enforcers‘ Co-ordination Sessions) und anderen Regulato-
ren) erhält. Diese Informationen werden im Rahmen der geplanten Post Implementation Re-
views bzw. der vorgesehenen maintenance an den einzelnen Standards entsprechend be-
rücksichtigt. Insofern wird der Vorwurf, die IFRS seien zu kompliziert, auch aufgegriffen. Da-
rüber hinaus wird in diesem Zusammenhang von anderer Seite vorgeschlagen, die Komplexi-
tät der Standards hinsichtlich deren Lesbarkeit durch ein clarity project zu begegnen. Inso-
fern wird auch eine klarere und einfachere Sprache gefordert, so dass sich die Standards 
leichter in andere Sprachen übertragen lassen. Dieser Vorschlag wird von Herrn Stewart be-
grüßt. 
Zur period of calm führt Frau König aus, dass die Anzahl der veröffentlichten neuen Stan-
dards in letzter Zeit nicht als hoch anzusehen ist – gleichwohl ist anzuerkennen, dass mit der 
Überarbeitung von IFRS 9 ein „Großprojekt“ in Arbeit ist. Herr van Damme vertritt im Rahmen 
der Diskussion zur period of calm die Auffassung, dass vor Aufnahme neuer Projekte immer 
zunächst eine Problemerhebung durchgeführt werden muss, die im Ergebnis ein Projekt ent-
sprechend rechtfertigt. 
Herr van Damme weist weiter darauf hin, dass die Arbeiten zur Entwicklung eines Disclosure 
Frameworks in jedem Fall aufgenommen werden sollten, um in diesem Bereich wieder mit 
mehr Augenmaß agieren zu können. Weiter diskutiert wird, wie das Disclosure Framework in 
die Überarbeitung des Conceptual Frameworks zu integrieren ist. Vorstellbar ist, dass zu-
nächst das Conceptual Framework weiterentwickelt wird und hierbei entsprechende Grund-
sätze zu Disclosure postuliert werden. In dem anschließend auszuarbeitenden Disclsosure 
Framework könnte folgende Struktur Berücksichtigung finden: 

(a) Prinzipien, 
(b) darauf aufbauend: Umsetzung dieser Prinzipien, 
(c) daraus abgleitet: konkrete Angaben. 

Zwei weitere, als wichtig angesehene Themen zur Adressierung im Rahmen des Frame-
works werden wie folgt genannt: 

- Other comprehensive income (incl. recycling) 
- Asset and liability distinction. 
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